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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Förderung lokaler Märkte im Lebensmittelhandel 

 

In Deutschland gelten keine gesetzlichen Regelungen wie etwa Vergünstigungen (z. B. Steuerver-
günstigungen) für das Angebot regional erzeugter Lebensmittel im Lebensmitteleinzelhandel. Es 
bestehen jedoch verschiedene einschlägige Förderprogramme und Initiativen.  

Das thematisch breit angelegte bundesweite Programm „Land- und Ernährungswirtschaft – Zu-
kunftsfelder im Fokus“ ermöglicht kleinen und mittleren Unternehmen den Erhalt von För-
derdarlehen unter anderem für die „Direktvermarkung von Lebensmitteln“. Direktvermarktung 
bezeichnet dabei „den direkten Verkauf (bspw. über Hofläden, Wochenmärkte, Onlineshops oder 
Abo-Modelle) an den Endverbraucher, die Gastronomie oder im Rahmen lokaler Partnerschaften 
auch an den Lebensmitteleinzelhandel.“1 

Zudem bestehen in einzelnen Bundesländern weitere Förderprogramme zum Aufbau lokaler 
Märkte im Lebensmittelbereich. Das Land Baden-Württemberg gewährt beispielsweise mit dem 
Programm „Förderung von Bio-Musterregionen“ Zuwendungen für „die horizontale und vertikale 
Zusammenarbeit zwischen Akteuren der Versorgungskette zur Schaffung und Entwicklung kur-
zer Versorgungsketten und lokaler Märkte“.2 Das Land Thüringen wiederum unterstützt mit 
dem Programm „Förderung der Zusammenarbeit in der Land-, Forst-, und Ernährungswirtschaft“ 
durch Zuschüsse „die Zusammenarbeit von verschiedenen Akteuren aus und zwischen den Be-
reichen Land-, Forst- und/oder Ernährungswirtschaft sowie anderen Akteuren im ländlichen 

 

1 Richtlinie Programmbedingungen Zukunftsfelder im Fokus (Nr. 325/326/327/328/329) vom 24. Juli 2023, 
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/land-ernaehrungswirtschaft-zu-
kunftsfelder-fokus.html. 

2 VwV (Verwaltungsvorschrift) Bio-Musterregionen des Landes Baden-Württemberg, https://www.foerderdaten-
bank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Land/Baden-Wuerttemberg/foerderung-bio-musterregionen-vwv-
bio.html. 
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Raum“. Ziel des Programms ist ebenfalls die „Schaffung und Entwicklung kurzer Versorgungs-
ketten und lokaler Märkte oder Absatzförderung im lokalen Rahmen“.3  

*** 

 

3 Förderrichtlinie des Thüringer Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft (TMIL) vom 13. Dezember 
2017, zuletzt geändert am 18. Dezember 2023, https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderpro-
gramm/Land/Thueringen/land-forst-und-ernaehrungswirtschaft.html. 
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